
zurück an: 

ggf. per Email an: PF-Steuerbuero@Stadtverwaltung.Pinneberg.de 

 

 

       Kassenzeichen 

       (falls bekannt): __________________ 

Stadt Pinneberg 

- Steuern und Abgaben -     Hundesteuer 
Am Rathaus 10      Anmeldung  Abmeldung 
25421 Pinneberg   
 
 
 
 

 Ersthund   Zweithund  ___weiterer Hund 
 

Halter/in des Hundes: 
Name, Vorname:  

Geburtsdatum:                                                             männl.  weibl.  div. 

Anschrift:  

Telefon / Handy:  

Email:  

 

Angaben zum Hund: 
Wurftag des Hundes:  

Rasse:  

Chip-Nr.:  

Geschlecht:  

Beginn bzw. Ende der Hundehaltung im 
Stadtgebiet: 

 

 

Bei Mehrhundehaltung: Werden weitere Hunde in Ihrem Haushalt unter abweichendem Halter 
geführt? Wenn ja 
Name Adresse  

Kassenzeichen (sofern bekannt).  

 

Gefährlicher Hund: 
Es handelt sich um einen gefährlichen Hund im Sinne des § 7 Abs. 1 des Gesetzes über das Halten 
von Hunden (HundeG) 
 

 JA                   Feststellung am _______________ durch __________________________ 
 

 NEIN                               (Datum)                                        (örtliche Ordnungsbehörde) 

 
 

Nur bei Anmeldung auszufüllen: 

Zahlweise: (wenn nicht angegeben, automatisch vierteljährlich) 
 

 vierteljährlich (15.02., 15.05., 15.08., 15.11.)                                                    jährlich (01.07.) 

 
 

Weiter auf der Rückseite 

mailto:PF-Steuerbuero@Stadtverwaltung.Pinneberg.de


Nur bei Anmeldung auszufüllen: 

Grund der Anmeldung: 
 

 Ich bin neu zugezogen aus _____________________________________________ 
 

 Ich habe den Hund erworben von ________________________________________ 
 

 

Ermäßigung / Steuerbefreiung: 
 

 Ich beantrage eine Ermäßigung nach § 6 Hundesteuersatzung, 
 

 Ich beantrage Steuerbefreiung nach § 8 Hundesteuersatzung, 
 
     da ich davon ausgehe, die angeforderten Voraussetzungen zu erfüllen. 
 

Hinweis: Sie erhalten einen entsprechenden Erklärungsbogen, nach Vorlage dessen, nebst 
entsprechenden Unterlagen, eine Ermäßigung / Steuerbefreiung vorgenommen werden kann. 

 
 

 

 Befreiung vom Steuergeheimnis: 
     Für den Fall, dass mein Hund entlaufen ist, erkläre ich mich damit einverstanden, dass das  
     SG Steuern und Abgaben  der Polizei / dem Tierheim und / oder dem Finder  Auskunft  
     über meinen Namen und meine Anschrift erteilt: 
     Ich entbinde das SG Steuern und Abgaben von der Wahrung des Steuergeheimnisses nach  
     § 30 der Abgabenordnung. 

 
 

Nur bei Abmeldung auszufüllen: 

Grund der Abmeldung: 
 

 Der Hund ist eingeschläfert worden / verstorben 
     (Bei Euthanasie bitte die tierärztliche Bescheinigung beifügen) 
 
 

 Der Hund wurde abgegeben an  
 
     Name, Anschrift des neuen Halters: ___________________________________________ 
     (Pflichtangabe bei Abgabe, gem. § 10 Abs. 2 Hundesteuersatzung) 

 
 

 Der Hundehalter, incl. Hund sind verzogen nach 
 
     Neue Anschrift: ___________________________________________________________ 
 
 

 Der Hundehalter ist am __________________ verstorben. 
 
     Name, Anschrift des neuen Halters: ___________________________________________ 
 
 

 sonstiges: _______________________________________________________________ 

 
Hinweis: Gem. § 10 Abs. 4 der Satzung der Stadt Pinneberg über die Erhebung einer Hundesteuer 
gibt die Stadt Pinneberg (Hundesteuersatzung) Hundemarken aus, die bei der Abmeldung wieder 
abzugeben sind. Fügen Sie diese der Abmeldung bei. 

 
 

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben 

 
Ort, Datum: 
 

 
Unterschrift: 

 
Von der Stadt                                  Kassenzeichen (bei Neuvergabe)                                         Steuermarke 
Pinneberg  
auszufüllen: 

 


